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Beiterangriffe.
Eine Studie.

Kaum zwei Jahrhunderte sind verflossen, dass

die Reiterei thatsächlich die Waffe des

Handgemenges geworden ist, dass sie bei ihren
Angriffen nur die Stosskraft des Pferdes und
Pallasch, Säbel oder Lanze zur Geltung bringt.
Noch im dreissigjäbrigen Kriege wurde nach der

Anleitung, die Gustav Adolph gegeben, erst
dann von den Schwadronen der Galopp begonnen,

wenn man innerhalb der Schussweite des Gegners

war; diese betrug bei den damals gebräuchlichen
Luntenmusketen des Fussvolkes etwa zweihundert
Meter. Erst wenn man das Weisse im Auge sah,
feuerten die beiden vordersten der drei Glieder

ihre Handrohre ab, um dann mit dem Degen
einzubrechen. Der kurze Anlauf wurde demnach

noch durch das Abfeuern der Pistolen
unterbrochen und genügte keineswegs, um den Gegner
thatsächlich zu überrennen. Es wird daher aus
dieser Zeit anch ausdrücklich erwähnt, dass der

kaiserliche Oberst Üufour bei Calenberg (1626) die

dänische, ihm weit überlegene Reiterei, „ohne
Schermetzerei oder Langrohr" zu gebrauchen,
d. h. ohne die Pistolen abzufeuern, angriff und

auseinander sprengte.
Nach dem grossen Kriege waren es zunächst

die Franzosen, welche ihre Reiterangriffe ohne

vorheriges Schiessen durchzuführen suchten. Immerhin

erscheint die alte Art der Attake noch

einige Male in den Feldzügen, welche um die

spanische Erbfolge geführt wurden. Damals

stellten jedoch (1709) die kaiserlichen Taktiker
aus einem Misserfolge, den die Neuburg-Dragoner

infolge des bei ihrem Pistolenfeuer

eingetretenen Stockens erlitten hatten, den Grund¬

satz auf: „Kann einer jeden Kavallerie künftighin

als Regul dienen, dass man nicht andres,
denn mit dem Säbel in der Faust, eine Reitherey
im flachen Feld zu attaquieren hat *

Sonderbarer Weise aber empfahlen die 1727
geschriebenen Khevenhüller'sehen „Observations-
punkte" den kaiserlichen Reitern gegen die Fran-
e*-;en zwar die blanke Waffe, bei Angriffen auf
Türken hingegen die Pistole zu verwenden.

Es ist aus der Geschichte allgemein bekannt,
wie sehr überlegen die österreichische Kavallerie
der preussischen in den ersten schlesischen

Feldzügen war. Friedrich der Grosse kennzeichnet
die bei seinem Regierungsantritt in der preussischen

Reiterei herrschenden Zustände mit den

Worten : „Die Kavallerie bestand aus sehr

grossen Leuten, die auf ungeheuer hohen Pferden

sassen; lauter Kolosse auf Elephanten, welche
weder manövrieren noch fechten konnten; es

fand keine Revue statt, ohne dass nicht ein paar
Reiter aus Ungeschicklichkeit stürzten. Sie
vermochten ihre Pferde nicht zu regieren und ihre
Offiziere hatten keinen Begriff vom Kavalleriedienst,

keine Idee vom Kriege, keine Kenntnisse
des Terrains ; weder Theorie noch Praxis in den

Evolutionen, welche die Kavallerie an Gefechtstagen

auszuführen hat.'
Der König reorganisierte seine Reiterei, Seydlitz

und Ziethen waren bei diesem Werke seine

Gehilfen. Fortan galt die Vorschrift: -Es
verbietet der König hierdurch allen seinen Offiziers

von der Kavallerie bei infamer Kassation, sich ihr
Tage nicht in keiner Aktion vom Feinde
attaquieren zu lassen, sondern die Preussen sollen

allemal den Feind attaquieren."
Die Grundsätze, welche Friedrich II. in seiner

1748 geschriebenen Instruktion für die „General-
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